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10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §30 Abs1

VwGG §30 Abs2

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

1. VwGG § 30 heute

2. VwGG § 30 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 30 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2013

4. VwGG § 30 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 30 gültig von 01.08.2004 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

6. VwGG § 30 gültig von 05.01.1985 bis 31.07.2004

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Nichtstattgebung - Übertretung des Baugesetzes - Soweit sich der vorliegende Antrag auf den zweiten Satz des § 30

Abs. 1 VwGG beruft, wonach die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nur dann einer Begründung bedarf, wenn

durch sie Interessen anderer Parteien berührt werden, ist auszuführen, dass sich diese Bestimmung auf einen vom

Verwaltungsgerichtshof allenfalls zu fassenden Beschluss betre=end die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung

bezieht, welcher bei Vorliegen der genannten Voraussetzung keiner Begründung bedarf; dies entbindet den

Verwaltungsgerichtshof aber nicht von der Vornahme der gesetzlich vorgesehenen Interessenabwägung und somit

auch den jeweiligen Antragsteller nicht von dem ihn tre=enden Konkretisierungsgebot in Bezug auf einen ihm

allenfalls drohenden unverhältnismäßigen Nachteil.Nichtstattgebung - Übertretung des Baugesetzes - Soweit sich der

vorliegende Antrag auf den zweiten Satz des Paragraph 30, Absatz eins, VwGG beruft, wonach die Zuerkennung der

aufschiebenden Wirkung nur dann einer Begründung bedarf, wenn durch sie Interessen anderer Parteien berührt

werden, ist auszuführen, dass sich diese Bestimmung auf einen vom Verwaltungsgerichtshof allenfalls zu fassenden

Beschluss betre=end die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bezieht, welcher bei Vorliegen der genannten

Voraussetzung keiner Begründung bedarf; dies entbindet den Verwaltungsgerichtshof aber nicht von der Vornahme

der gesetzlich vorgesehenen Interessenabwägung und somit auch den jeweiligen Antragsteller nicht von dem ihn

treffenden Konkretisierungsgebot in Bezug auf einen ihm allenfalls drohenden unverhältnismäßigen Nachteil.
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